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E m p f e h l u n g e n  R - FJ - In

der Ausschüsse 

zu Punkt 63 der 1029. Sitzung des Bundesrates am 16. Dezember 2022 

Entschließung des Bundesrates „Sexuellen Kindesmissbrauch 
und Kinderpornografie u.a. bekämpfen - vom EuGH benannte 
Spielräume zur Speicherung von IP-Adressen zeitnah nutzen“ 

- Antrag des Freistaates Bayern -

A. 

1. Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten 

empfiehlt dem Bundesrat,  

die Entschließung zu fassen.

B.

2. Der federführende Rechtsausschuss

empfiehlt dem Bundesrat,  

die Entschließung n i c h t zu fassen.

C. 

Der Ausschuss für Frauen und Jugend hat seine Beratungen noch nicht abge-

schlossen.

 Bayern hat beantragt, die Vorlage auf die Tagesordnung der 1029. Sitzung des Bundesrates am 16. Dezem-
ber 2022 zu setzen.


